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Gemeinde Bentzin 

 

B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ 
 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB: 

Nr. 4 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 

Nr. 5 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

Nr. 13 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg 

Nr. 15 GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH 

Nr. 20 Landwerke MV Breitband GmbH - Breitbandausbau
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gesundheitsamt 

1.1 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst 

➢ Die fachliche Stellungnahme wird nachgereicht. 

Kommentar/Prüfung: Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. Dem 
Amt wird im Rahmen der TÖB-Beteiligung zum Entwurf erneut die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Stellungnahme gegeben. 
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2. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 
2.1 SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung 
2.1.1 Team Bauplanung 
 

➢ Die Planungsziele sind nachvollziehbar und werden mitgetragen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt positiv zur Kenntnis, dass ihre Planung durch die 
Bauleitplanung des Landkreises mitgetragen wird.  
 

➢ Zu 1. Der LKr. weist darauf hin, dass unter der Voraussetzung, dass für die Flächen im FNP, die als 
Bodennutzung „Kiestagebau“ dargestellt sind, als Folgenutzung im B-Plan „Kiestagebau“ festgesetzt 
wird, der B-Plan als aus dem wirksamen FNP entwickelt ist und der wirksame FNP nicht geänderte 
werden muss. Die restlichen kleinen Flächen wurden im FNP als Fläche für die Landwirtschaft bzw. 
als gemischte Baufläche dargestellt. Im Zusammenhang mit der nächsten Änderung des FNP sind die 
Teilbereiche des FNP mit den Darstellungen „Fläche für die Landwirtschaft“ und „gemischte 
Baufläche“ den mit der Aufstellung des B-Planes verbundenen städtebaulichen Zielsetzungen 
anzupassen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis teilweise zur Beachtung und erläutert 
diese Verfahrensweise in der Begründung. Im B-Plan wird entsprechend den Grenzen des 
Rahmenbetriebs-planes als Folgenutzung die bergbauliche Nutzung festgesetzt.  
Die kleinen Flächen mit den Darstellungen „Fläche für die Landwirtschaft“ und „gemischte 
Baufläche“ im wirksamen FNP entsprechen nicht mehr der Bestandsnutzung und den 
städtebaulichen Zielen der Gemeinde. Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Anpassung des FNP 
zur Beachtung und behält sich vor, den Flächennutzungsplan den aktuellen Nutzungsbedingungen 
und der beabsichtigten gemeindlichen Entwicklung gem. Bebauungsplan Nr. 9 zu prüfen und, wenn 
erforderlich, in einem zulässigen Zeithorizont zu ändern. 
➢ Zu 2. Im weiteren Planverfahren ist der Nachweis darüber zu führen, dass die im B-Plan zur 

Aufstellung der PVA vorgesehene Fläche ein untergeordneter Teil des Vorranggebietes für 
Rohstoffsicherung ist (max. 49%). 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat die Lage des Plangebiets in Bezug auf die im RREP MS 
festgelegten Vorranggebiete für Rohstoffsicherung geprüft und festgestellt, dass das Plangebiet 
nicht in einem Vorranggebiet liegt. Somit entfällt der Nachweis.  
➢ Zu 3. In der Planzeichnung, innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Teilflächen, welche keine 

Festsetzung (in der Tiefe von 15 m) zur Bodennutzung enthalten. 
Diese Flächen sind zwingend mit einer Festsetzung zur Bodennutzung zu führen. 

Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Für alle Flächen wird eine Bodennutzung im Plan 
festgesetzt. 
➢ Zu 4. Die „Löschwasserentnahmestelle“ ist in den Geltungsbereich zu verschieben bzw. außerhalb 

des Geltungsbereichs darzustellen und mit einer Linie bis zur Feuerlösch-entnahmestelle eines 
innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes festgesetzten Planzeichens zu führen. 

Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Die Lage der Löschwasserentnahmestelle wird 
korrekt gekennzeichnet. 
➢ Zu 5. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs befindet sich eine Teilfläche eines blauen 

Bodendenkmals. Die Planzeichnung ist mit dem entsprechenden Planzeichen der Anlage zur PlanZVO 
zu ergänzen. 

Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Die Lage des „blauen“ Bodendenkmals“ wird in 
die Planzeichnung übernommen und im Plan und der Begründung auf die zu beantragende 
Erlaubnis für Bauarbeiten in diesem Bereich hingewiesen. 
➢ Zu 6. Bei der Abfolge der textlichen Festsetzungen ist zwingend der Aufbau des § 9 BauGB zu 

beachten. 

Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Die Abfolge der textlichen Festsetzungen wird 
dem § 9 BauGB angepasst. 
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➢ Zu 7. In der textlichen Festsetzung „Nutzungszeitraum“ ist zwingend der genaue Beginn der 
Nutzung festzusetzen, „bspw. Ab in Kraft treten der Satzung“  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Der Nutzungszeitraum 
wird festgesetzt. 
 

➢ Zu 8. Die textliche Festsetzung I.4 ist inhaltlich zu überdenken. Die Festsetzung zu den 
Einfriedungen wurde bereits in der textlichen Festsetzung I 1.2 geregelt. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung, die Festsetzung zur 
Einfriedung erfolgt ausschließlich unter Pkt. I 1.2 des Festsetzungskatalogs. 
 

➢ Zu 9. Die textliche Festsetzung I.5 enthält Regelungen zur Niederschlagswasserableitung. Diese 
sind nicht nach § 9 BauGB festgesetzt und daher bspw. in den Abschnitt „Hinweise“ zu über-
nehmen. 

Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Die Regelungen zur 
Niederschlagswasserableitung werden unter den „Hinweise“ aufgenommen.  
 

➢ Zu 10. Dem Abschnitt ist der Begriff „Textliche“ vorangestellt. Der Begriff „Textliche“ ist inhaltlich 
zu überdenken oder ersatzlos zu streichen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung.  
 

➢ Zu 11. Der Verfahrensvermerk Nr. 12 ist wie folgt zu ergänzen: 
„… Begründung und der zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1…“. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung und ergänzt den 
Verfahrens-vermerk. 
 

➢ 12. Die Sicherstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung ist nachzuweisen. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung zur Löschwasserbereitstellung 
bewusst. Daher wird im Plan eine Löschwasserentnahmestelle festgesetzt. Der Nachweis über die 
Leistungsfähigkeit der geplanten Entnahmestelle erfolgt bei dessen konkreten Planung. 
 

➢ 13. Es bestehen keine Einwände zum vorgeschlagenen Umfang und Detailierungsgrad der 
erforderlichen Umweltprüfung. (Übersicht zur Umweltprüfung). 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis und berücksichtigt diese bei 
der Erarbeitung des Umweltberichtes und des Fachbeitrages Artenschutz zum Entwurf. 
 

➢ 14. Im weiteren Planverfahren ist die Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen/denkmal-
schutzrechtlichen Rechtsbestimmungen nachzuweisen. 

Kommentar/Prüfung: Im Umweltbericht zum B-Plan-Entwurf wird die Vereinbarkeit nachgewiesen. 
 

2.2 SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz 
2.2.1 Team Denkmalschutz 
➢ Die fachliche Stellungnahme des Teams Denkmalschutz wird nachgereicht. 
Kommentar/Prüfung: Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor.  
 

2.3 SG Naturschutz 
➢ Die fachliche Stellungnahme des SG Naturschutz wird nachgereicht. – sh. Seite 12-16 
 

3. Amt für Hoch- und Tiefbau/Immobilienmanagement 
3.1 Kreisstraßenmeisterei 
➢ Die Kreisstraßenmeisterei des LK VG äußert keine Einwände. Vorhaben mit Auswirkung auf die 

Kreisstraße 101 VG sind der Kreisstraßenmeisterei anzuzeigen. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und nimmt diese in die 
Begründung zum Planentwurf auf.  
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4. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
4.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
4.1.1 SB Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
 
➢ Die fachliche Stellungnahme des SB Abfallwirtschaft/Bodenschutz wird nachgereicht.  

sh. Seite 9-11 
 
4.1.2 SB Immissionsschutz 
 
➢ Die Belange der unteren Immissionsschutzbehörde sind im B- Plan berücksichtigt. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den positiv zur Kenntnis, dass die Belange der 
Unteren Immissionsschutzbehörde in ihrer Planung berücksichtigt wurden. 
 
 
4.2 SG Wasserwirtschaft 
➢ Die untere Wasserbehörde stimmt dem Vorhaben unter Beachtung der gegebenen 

Auflagen und Hinweise zu. 
- Einhaltung der Festlegungen der Schutzzonenordnung der Wasserfassung Benzin 
- Anzeigepflicht beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, besonders in der Nähe von    
  Wasserfassungsanlage 
- Sicherung der Arbeitsgeräte und sonstige eingesetzte Maschinen sind gegen 
Tropfverluste  
  oder Auslaufen von Kraftstoffen, Ölen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen  
- Sofortmaßnahmen und Meldepflicht bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen,  

 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine wasserbehördliche Genehmigung erforderlich 
ist, wenn durch die Umsetzung der Planinhalte Gewässer gekreuzt werden bzw. die 
Kabeltrasse parallel zu dem Gewässer verläuft. 

 
Werden bei Erdarbeiten Drainagen oder andere Entwässerungsleitungen angetroffen und 
beschädigt, so sind sie wieder funktionstüchtig herzustellen und der zuständige Wasser- 
und Bodenverband zu informieren. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum Gewässerschutz zur Kenntnis. 
Sie werden in die Planung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger zu beachten. 

 
➢ Bezüglich der Niederschlagswasserableitung werden folgende Hinweise gegeben. 

Das anfallende Niederschlagswasser von den befestigten Flächen sollte über Bankette und 
Sickermulden abgeleitet werden, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. 
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Die Nebenanlagen zur Ableitung des Niederschlagswassers sind nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben. Es wird darauf hingewiesen, dass für die 
Ableitung auf befestigten Flächen gefasstes Niederschlagswassers in ein Gewässer eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise bezgl. der Niederschlagswasser-
beseitigung zur Kenntnis. Sie werden in die Planung aufgenommen und sind durch den 
Vorhabenträger zu beachten. 
 
➢ Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhabengebiet sich in der Schutzzone 3 der 

Wasserfassung Bentzin befindet. 
Kommentar/Prüfung: Auf die Lage des Plangebietes im Bereich der Trinkwasserschutzzone 
und den damit verbundenen Nutzungsbeschränkungen wird in der Planung hingewiesen. 
Diese sind in der weiteren Planung durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
5. Straßenverkehrsamt 
5.1 SG Verkehrsstelle 
➢ Seitens des Straßenverkehrsamtes bestehen unter Beachtung der nachfolgend 

gegebenen Hinweise keine grundsätzlichen Bedenken. 

• bei Änderungen der Verkehrsführung bzw. Neu-, Um- und Ausbau von 
Verkehrsflächen sind gesonderte Stellungnahmen  erforderlich 

• bei Ausfahrt vom Plangebiet auf die Straße muss ausreichend Sicht vorhanden sein 

• durch Bebauung, Bepflanzung, parkende Fahrzeuge oder Werbeanlagen dürfen keine 
Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer entstehen 

• bei der Planung der neuer Verkehrsflächen und deren Anbindung an bestehende sind 
die rechtlichen Voraussetzungen für die Beschilderung entsprechend zu berücksichtigt 
z.B. verkehrsberuhigte Bereiche bzw. Tempo 30-Zonen  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Sie werden in die 
Planung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger in der weiterführenden Planung zu 
beachten. 
 
6. Rechtsamt 
6.1 SG Breitband 
6.1.1 SB Breitband 
 
➢ Die Prüfung hat ergeben, dass der eingereichte Antrag, Bereiche des geförderten 

Breitband-ausbaus berührt. Daher ist im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten 
stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr 
hoher Kapazität mitverlegt werden. Einzelne Grundstückserschließungen sind mit dem 
genannten Telekommunikationsunternehmen abzustimmen. Der vorhandene 
Trassenverlauf ist ebenfalls bei dem genannten Unternehmen zu erfragen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Das genannte 
Telekommunikationsunternehmen wird im Rahmen der TÖB zum Entwurf am Planverfahren 
beteiligt.  
Auf die Belange des Breitbandausbaus wird in der Begründung hingewiesen. Diese sind durch 
den Vorhabenträger bei der weiteren Planung zu beachten. 
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7. Ordnungsamt 
7.1 SG Brand- und Katastrophenschutz 
7.1.1 SB Abwehrender Brandschutz 
 
➢ Feuerwehr 

Der SB Abwehrender Brandschutz informiert über die Zuständig- und Möglichkeiten der 
Feuerwehren entsprechend desöffentlich-rechtlichen Vertrages.  
Für den PV-Park ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der Brand-
schutzdienststelle abzustimmen. Es werden Hinweise zur Übergabe des Planes an die 
Brandschutzdienststelle und an die zuständige Feuerwehr gegeben 

 
➢ Zugänglichkeit 

Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist durch eine Feuerwehrdoppelschließung an jeder 
Toranlage oder ein geeignetes Feuerwehrschlüsseldepot ständig zu gewährleisten. 

 
➢ Löschwasser 

Es sind geeignete Löschwasserentnahmemöglichkeiten zu schaffen. Dies können 
Löschwasser-teiche, -zisternen, -brunnen oder auch sog. Wasserkissen sein. 
Gemäß Ausführungsplanung soll für das betrachtete Vorhaben eine frostsichere 
Löschwasserentnahmestelle am Kies-See, mit entspr. Feuerwehraufstellfläche geschaffen 
werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum Brandschutz zur Beachtung. In 
der Begründung wird auf die Belange des Brandschutzes näher eingegangen. Zur Sicherung 
der Löschwasserversorgung wird im südlichen Bereich des Plangebiet eine Löschwasserent-
nahmestelle festgesetzt, die durch den Kiessee gespeist wird. 
Der Vorhabenträger erarbeitet in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle und der 
zuständigen Feuerwehr einen Feuerwehrplan, der unter anderem die Zugänglichkeit und die 
Löschwasserversorgung berücksichtigt. 
 
7.1.2 SB Katastrophenschutz 
➢ Kampfmittel 

Im Kampfmittelkataster des Landes M-V sind keine Eintragungen zu einer 
Kampfmittelbelastung im Bereich des B-Plans vorhanden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
➢ Hochwassergefährdung 

Für den angrenzenden Bereich des Plangebietes liegen Informationen zur Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen Hochwassergefahren- 
und –risikokarte, potentielle Überflutungsflächen und Risikogebiete des Landesamtes für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vor. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und hat nach dem 
Prüfen des benannten im LUNG vorhandenen Kartenmaterials festgestellt, dass für das 
Plangebiet keine Hochwassergefahren und Überflutungsflächen dargestellt sind. 
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➢ Sonstige Risiken oder Gefahren 

Sonstige, außer den vorgenannten, Risiken oder Gefahren sind zur Zeit nicht bekannt. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Abfallbehörde  
 
➢ Die bereits in den Planungsunterlagen berücksichtigten abfallrechtlichen Belange sind zu 

beachten. Es darauf hingewiesen, dass seitdem 01. August 2023 die Ersatzbaustoff-
verordnung gilt.  
Die gesetzlichen Regelungen in dieser Verordnung und in der überarbeiteten DIN 19 731 
sind rechtlich verbindlich und zu beachten. 
Die technischen Regeln der TR LAGA M20 sind dagegen nicht mehr anzuwenden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die abfallrechtlichen 
Belange in der Begründung werden entsprechend der neuen Regelungen überarbeitet und 
sind durch den Vorhabenträger zu beachten.  
 
➢ Die untere Abfallbehörde weist zudem darauf hin, dass beim Rückbau der Anlage 

eventuell verbaute Mineralgemische, Recyclingmaterial usw. sowie unterirdische Leitungen 
wieder vollständig ausgebaut werden müssen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die abfallrechtlichen 
Belange in der Begründung werden entsprechend dem Hinweis ergänzt und sind durch den 
Vorhabenträger zu beachten. 
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Untere Bodenschutzbehörde  
 
 
➢ Die bereits in den Planungsunterlagen berücksichtigten bodenschutzrechtlichen Belange 

sind zu beachten. Es darauf hingewiesen, dass die Forderungen der DIN 19639 rechtlich 
verbindlich und daher zu beachten sind. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Er wird ebenfalls in 
die Begründung aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger zu beachten.  
 
 
➢ Die Untere Bodenschutzbehörde teilt mit, dass nach ihrem Kenntnisstand keine Altlasten 

oder andere Bodenverunreinigungen bekannt sind. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Information, dass keine Altlasten im 
Planbereich bekannt sind, zur Kenntnis. 
 
 



B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ der Gemeinde Bentzin - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

 
Seite 11 

0
1

 
L

a
n

d
k

re
is

 V
o

rp
o

m
m

e
rn

-G
re

if
s

w
a
ld

 -
 S

B
 A

b
fa

llw
ir
ts

c
h

a
ft
/B

o
d
e

n
s
c
h
u

tz
 

 

 



B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ der Gemeinde Bentzin - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

 
Seite 12 

0
1

 
L

a
n

d
k

re
is

 V
o

rp
o

m
m

e
rn

-G
re

if
s

w
a
ld

 -
 S

B
 N

a
tu

rs
c
h
u

tz
 

 

 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der SB Naturschutz weist darauf hin, dass es sich bei der Plangebietsfläche um eine 

Kompensationsfläche für das bereits umgesetzte Vorhaben - Tagebaus Zarrenthin – 
handelt. 
Die zuständige Behörde ist das Bergamt Stralsund.  
Die vorliegende Planung ist mit der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen nicht 
vereinbar und kann daher seitens der UNB nicht zugestimmt werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, verweist in diesem 
Zusammenhang jedoch auf die diesbezüglich ausführliche Darlegung „Abwägungsunterlage 
(Historie Bergrecht & Eingriff), Endfassung vom 29.01.2019 zum Bebauungsplan Nr. 1 
„Ferienpark Zarrenthin“. Daraus geht hervor, dass bereits der aus der tagebaubedingten 
Umwandlung von vormals Acker zu einem naturnahen See ein so hoher Kompensation-
süberschuss resultierte, dass z.B. selbst der aus dem vorliegenden B-Plan resultierende 
Eingriff darüber kompensiert werden könnte. Dies gilt insbesondere auch für die aktuell 
beanspruchte Hauptbetriebsplanfläche, so dass eine zusätzliche Kompensation rechnerisch 
nicht zwingend erforderlich wäre. Gleichwohl ist festgesetzt, dass die Kompensation sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbereiches in räumlicher Nähe durch Umwandlung 
von Acker zu Dauergrünland erfolgt.  
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➢ Umweltbericht 

Der SB Naturschutz weist auf die allgemeinen Grundsätze und rechtlichen Vorschriften 
hin, auf dessen Grundlagen eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht als 
Bestandteil des B-Planes zu erarbeiten ist.  

 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Ein Umweltbericht 
wurde erstellt und liegt dem Entwurf zum Auslegungsbeschluss bei. Der Umweltbericht 
berücksichtigt die Hinweise auf die die allgemeinen Grundsätze und rechtlichen Vorschriften. 
Die Umweltprüfung wurde vorgenommen. Das Ergebnis ist im Umweltbericht und im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Belange des spezifischen Artenschutzes 

Der SB Naturschutz gibt Hinweise zu den schützenswerten Arten und zu entsprechenden 
Verboten sowie den dazu geltenden rechtlichen Grundlagen. 
Der SB Naturschutz weist auf die allgemeinen Grundsätze und rechtlichen Vorschriften 
hin, auf dessen Grundlagen ein artenschutzrechtliche Konflikte und ein 
Artenschutzfachbeitrag als Bestandteil des B-Planes zu erarbeiten ist. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Ein Umweltbericht 
wurde erstellt und liegt dem Entwurf zum Auslegungsbeschluss bei. Der Umweltbericht 
berücksichtigt die Hinweise auf die die allgemeinen Grundsätze und rechtlichen Vorschriften. 
Die Umweltprüfung wurde vorgenommen. Das Ergebnis ist im Umweltbericht und im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert. 
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➢ Potentialanalyse 

Der SB Naturschutz weist daraufhin, dass bei einer Potentialabschätzung das „Worst-
case“ Szenario angenommen werden muss. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die im AFB 
dokumentierte artenschutzrechtliche Bewertung berücksichtigt sowohl Kartierungsergebnisse, 
als auch aus der Biotopstruktur vorhandene Habitatpotenziale. 
 
➢ Feldlerche und weitere Bodenbrüter 

Der SB Naturschutz gibt Hinweise zum Raumbedarf der Feldlerche und zu den 
Voraussetzungen zur Anerkennungen als CEF-Maßnahme. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Der AFB befasst 
sich mit der Thematik. 
 
➢ Städtebaulicher Vertrag / Durchführungsvertrag 

Der SB Naturschutz gibt Hinweise zur Ausführungsplanung festgesetzter Ausgleichs-
maßnahmen und zur Vertragsgestaltung, um die Aus- und Durchführung dieser 
festgesetzten Maßnahmen rechtlich zu sichern.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Der Umweltbericht 
enthält eine Darstellung und Bewertung entsprechender Kompensationsflächen im räumlich-
funktionalen Zusammenhang. 
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Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Hinweise des Sachbereiches 
Naturschutz zur Beachtung. Im Rahmen der Entwurfsplanung der Bauleitplanung werden ein 
Umweltbericht und ein Artenschutzfachbeitrag erarbeitet. Selbstverständlich werden hier die 
allgemein gültigen gesetzlichen Vorschriften und Vorgaben vollumfänglich berücksichtigt. 
 
Gleichzeitig bedauert die Gemeinde, dass der SB Naturschutz nicht auf die bereits im 
Vorentwurf enthaltenen Maßnahmen zum Umwelt-, Landschafts- und Artenschutz, die 
maßgeblicher Gegenstand des Plankonzeptes sind, in ihrer Stellungnahme eingegangen ist. 
Die damit verbundenen, natur- und artenschutzrechtlichen Sachverhalte werden im 
Umweltbericht und im Fachbeitrag Artenschutz näher erläutert.  
 



B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ der Gemeinde Bentzin - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

 
Seite 16 

0
1

 
L

a
n

d
k

re
is

 V
o

rp
o

m
m

e
rn

-G
re

if
s

w
a
ld

 -
 S

B
 N

a
tu

rs
c
h
u

tz
 

 

 



B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ der Gemeinde Bentzin - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

 
Seite 17 

0
2

.1
 

S
tA

L
U

 M
S

- 
Im

m
is

s
io

n
s
- 

u
n

d
 K

li
m

a
s

c
h

u
tz

, 
A

b
fa

ll
- 

u
n

d
 K

re
is

la
u

fw
ir

ts
c
h

a
ft
 

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft hat keine 

Einwände zur Planung gibt aber den Hinweis, dass die anfallenden Abfälle 
ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten sind oder, soweit eine Verwertung technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit zu beseitigen sind. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Er wird ebenfalls in 
die Begründung aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger zu beachten.  
 
 
 
➢ Andere Belange liegen nicht in der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 

und Umwelt MS. Es wird darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls Belange des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern durch das Vorhaben 
betroffen sind. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Das StALU 
Vorpommern ist am Planverfahren beteiligt. Sh. Seiten 18-20  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde bestätigt, dass 

agrarstrukturelle Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
Zudem weist das StALU auf die Regelungen der Raumordnung bezüglich möglicher 
Flächen zur Errichtung von PV-Anlagen hin und bestätigt, dass die geplante Anlage auf 
dem Gelände eines Kiessandtagebaus sowohl den agrarstrukturellen als auch den 
Anforderungen der Raumordnung gerecht wird. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage positiv zur Kenntnis. 
 
 
➢ Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von 

der Dienststelle Stralsund des StALU Vorpommern. Sh dazu Seite 20 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde bestätigt erneut, dass 

agrarstrukturelle und landwirtschaftliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
Aktuelle Flurneuerungsverfahren sind durch die Planung nicht betroffen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage positiv zur Kenntnis. 
 
 
➢ Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von 

der Dienststelle Stralsund des StALU Vorpommern. Sh dazu Seite 20 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden hat die Planunterlagen geprüft und 

festgestellt, dass ihre Belange durch die Planung nicht berührt werden. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Amt für Raumordnung und Landesplanung weist auf die für die landesplanerische 

Bewertung herangezogenen Programmsätze des LEP M-V hin.  
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die raumordnerische Bewertung für das Gebiet 
des Planvorhabens zur Beachtung und berücksichtigt diese in der Begründung. 
 
➢ Das Amt für Raumordnung und Landesplanung bestätigt, dass die Planung der Gemeinde 

dem Programmpunkt 6.5 (6) RREP MS entspricht und mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt positiv zur Kenntnis, dass ihre Planung mit den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die TELEKOM Technik GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet und seiner Umgebung 

Telekommunikationsnetzanlagen befinden, die dem beigefügten Bestandsplan zu 
entnehmen sind. 

➢ Gegen die Planung bestehen keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an dem ober- und unterirdischen Kabelnetz 
jederzeit möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten 
werden. 
 

➢ Es wird darauf hingewiesen, dass die in unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage 
verlaufende Telekommunikationslinie bei eventuellen atmosphärischen Entladungen 
besonders gefährdet ist. Daher sollte ein Mindestabstand von 15,0 m zwischen den 
Erdungsanlagen der PV-Anlage und der Telekommunikationslinie bei der weiteren Planung 
berücksichtig werden. Kann der geforderte Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, 
hat der Vorhabenträger die Kosten für die Änderung der Telekommunikationslinie bzw. für 
erforderliche Schutzmaßnahmen zu tragen.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Die ungefähre Lage 
der Telekommunikationslinie wird in die Planzeichnung übernommen. Auf die Anlagen und die 
erforderlichen Maßnahmen zur genauen Lagefeststellung sowie auf die Einhaltung des 
geforderten Schutzabstandes zu den geplanten Erdungsanlagen wird in der Begründung 
hingewiesen. Diese sind bei allen weiterführenden Planungen und bei der Baumaßnahme 
durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
➢ Die TELEKOM Technik GmbH informiert, dass sie nicht verpflichtet ist, den Solarpark an 

das öffentliche Kommunikationsnetz der Telekom anzuschließen und gibt Hinweise bezügl. 
eines Anschlusses auf freiwilliger Basis. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger zu beachten. 
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➢ Zum Schutz ihrer Anlagen gibt die TELEKOM Technik GmbH Hinweise für die 

beauftragten Tiefbaufirmen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger bei der Objektplanung und 
Bauausführung zu beachten.  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Bereich befinden sich keine Anlagen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

Demmin/Altentreptow. 
 

➢ Der geplante Solarpark befindet sich im Bereich der Schutzzone III der Wasserfassung 
Bentzin, die damit verbundenen Nutzungsbeschränkungen und Verbote sind zu 
berücksichtigen. 
Die zuständige Behörde ist die untere Wasserbehörde des LK Vorpommern-Greifswald. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Auf die Lage des 
Plangebietes im Bereich der Trinkwasserschutzzone und den damit verbundenen 
Nutzungsbeschränkungen wird in der Planung hingewiesen. Diese sind in der weiteren 
Planung durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
 
➢ Der Wasser- und Abwasserzweckverband ist für die Versorgung der Bevölkerung mit 

Trinkwasser verantwortlich. Der Feuerlöschbedarf kann nicht gewährleistet werden.  
Die Sicherung des Feuerlöschbedarfs obliegt der Gemeinde Bentzin. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, dass die Sicherung 
des Löschwasserbedarfs über das Trinkwassernetz nicht gesichert werden kann. Da sich die 
Gemeinde ihrer Verantwortung zur Löschwasserbereitstellung für den Grundschutz bewusst 
ist, wird im Planbereich des B-Planes eine Löschwasserentnahmestelle am Kiessee Zarrenthin 
festgesetzt. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
➢ Das LA teilt mit, dass sich im Planbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 

Grundlagennetze des Landes befinden und weist auf den generellen Schutz dieser 
Festpunkte hin. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass sich keine geschützten 
Festpunkte im Plangebiet befinden, zur Kenntnis. 
Auf den generellen Schutz, und die Sicherung von Lagefestpunkten wird in der Begründung 
hingewiesen. 
 
 
➢ Es wird gebeten die jeweiligen Landkreise und kreisfreie Städte als zuständige 

Vermessungs- und Katasterbehörden zu beteiligen, da die Aufnahmepunkte sind ebenfalls 
zu schützen sind. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Landkreis ist am Planverfahren beteiligt. Auf den Schutz der 
Aufnahmepunkte wird in der Begründung hingewiesen. 
 
 



B-Plan Nr. 9 „Photovoltaikanlage Kies Zarrenthin“ der Gemeinde Bentzin - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

 
Seite 26 

0
9

 
B

A
 f

ü
r 

In
fr

a
s
tr

u
k

tu
r,

 U
m

w
e

lt
s

c
h

u
tz

 u
n

d
 D

ie
n

s
tl

e
is

tg
. 
d

e
r 

B
u

n
d

e
s

w
e

h
r 

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Seitens der Bundeswehr wird ausgesagt, dass vorbehaltlich der gleichbleibenden Sach- 

und Rechtslageverteidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden. Daher bestehen seitens 
der Bundeswehr keine Einwände. 

 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Bundeswehr zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Straßenbauamt teilt mit, dass der Geltungsbereich des B-Planes abseits der 

Bundesstraße B110 liegt und dadurch die Zuständigkeit des Straßenbauamtes Neustrelitz 
nicht berührt wird. Die Erschließung erfolgt über die Kreisstraße VG 101, die an die B 110 
anbindet. 
 
Seitens des Straßenbauamtes bestehen daher keine Bedenken gegen die Planungen  

 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen des Straßenbauamtes über ihre 
Nichtzuständigkeit zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Bergamt teilt mit, dass durch das Planvorhaben bergbauliche Belange, aber keine 

Belange nach Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des Bergamtes betroffen sind. 
 

➢ Das Vorhaben liegt innerhalb des fakultativen Rahmenbetriebsplan Kiessandtagebau 
Zarrenthin und bis 31.03.2024 zugelassenen Hauptbetriebsplan zur Kiesgewinnung.  
 

➢ Das Bergamt weist darauf hin, dass Rekultivierungsmaßnahmen, die als Kompensation 
des bergbaulichen Eingriffs dienen, festgelegt und in das zentrale Kompensations- und 
Ökokontoverzeichnis eingetragen wurden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die bergbaulichen Belange zur Kenntnis.  
Die festgelegten und eingetragenen Kompensationsmaßnahmen aus der bergbaulichen 
Nutzung werden geprüft.  Die für den vorliegenden B-Plan beanspruchte, verfügbare externe 
Kompensationsfläche hat bei Bedarf weitere Kapazitäten zur Maßnahmenerweiterung, sofern 
hierfür nach intensiverer Prüfung der bergbaulichen Planinhalte ein Erfordernis zur 
Verlagerung bestehender (bergbaulich festgelegter) Kompensationsflächen festgestellt wird. 
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➢ Das Bergamt weist darauf hin, dass Voraussetzung für die Umsetzung der Planungsziele 

der Gemeinde die Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht erforderlich ist.  
Das Bergamt empfiehlt der Gemeinde daher, sich für alle weiteren notwendigen 
genehmigungsrechtlichen Schritte mit dem Bergbauunternehmer in Verbindung zu setzen. 

 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Das zuständige 
Bergbauunternehmen wurde von Beginn an in die Planungen der Gemeinde mit einbezogen 
und ist sich der genehmigungsrechtlichen Schritte zur Umsetzung der Planungsziele bewusst. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Landesamt teilt mit, dass es auf Grund des örtlich begrenzten Umfangs der geplanten 

Maßnahme nicht zuständig ist. Die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes werden 
durch den zuständigen Landkreis vertreten. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Landkreis wurde am Planverfahren beteiligt.  
 
➢ Das Landesamt weist darauf hin, dass in M-V Munitionsfunde nicht auszuschließen sind 

und gibt Hinweise zu Verantwortlichkeiten und Pflichten und empfiehlt den Bauherren, vor 
Baubeginn Erkundigungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes 
einzuholen. Konkrete Angaben sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V zu erhalten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis und hat diese in die 
Planung mit aufgenommen. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Amt teilt mit, dass im Planbereich kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter 

Grundbesitz befindet.  
➢ Es weist darauf hin, dass sich aber forst- oder landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. 

Nutzflächen für Naturschutzzwecke im Planbereich befinden können. Die jeweiligen 
Ressortverwaltungen sollten daher am Planverfahren beteiligt werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Das StALU, das 
Forstamt sowie die Untere Naturschutzbehörde als zuständige Ressortverwaltungen sind am 
Planverfahren beteiligt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der 50Hertz Transmissions GmbH bzw. sind 

keine Anlagen in Planung. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der WBV teilt mit, dass es im Planungsbereich keine direkten Berührungspunkte zu 

Gewässern und Anlagen, die sich in der Zuständigkeit des WBV befinden, gibt. 
 

➢ Maßnahmen außerhalb des Plangebietes, wie Kabelverlegungen zur PVA und 
Ausgleichsmaßnahmen sind gesondert beim WBV zu beantragen und abzustimmen. Bei 
einer eventuellen Planänderung bzw. –erweiterung ist der WBV erneut am Planverfahren 
zu beteiligen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage, dass sich im Plangebiet keine 
Gewässer und Anlagen des WBV befinden, zur Kenntnis. 
Der Hinweis auf eine erneute Beteiligung bei einer eventuell erforderlichen Planänderung und 
bei Maßnahmen außerhalb des Plangebietes wird beachtet.  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die e.dis weist auf die vorhandene MS-Leitung sowie auf die Gasleitung hin, die sich im 

angefragten Planbereich befinden. Die ungefähre Lage ist den mitgelieferten Plänen zu 
entnehmen.  

➢ Die e.dis weist darauf hin, dass Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasversorgungs-
anlagen mit Lebensgefahr verbunden sind.  
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten im Bereich der Bestandsanlage ist daher eine örtliche 
Einweisung erforderlich. 
Zudem werden Sicherheitshinweise zum Schutz ihrer Versorgungsanlagen gegeben. 

 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die MS-Anlagen 
befinden sich an der südlichen Plangebietsgrenze. Der Leitungsbestand (z.T. auch sillgelegte 
Anlagen) werden in die Planzeichnung übernommen. 
Die Gasleitung befindet sich außerhalb des Plangebietes und wird informativ ebenfalls in die 
Planzeichnung übernommen. 
In der Begründung wird auf die Bestandsanlagen der e.dis und deren Schutz hingewiesen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Forstamt gibt die Inhalte des Bebauungsplanes wieder und bestätigt, dass keine im 

Geltungsbereich und in der unmittelbaren Umgebung keine Waldflächen vorhanden sind. 
Somit werden bei der Umsetzung der Planung forstwirtschaftlichen Belange weder direkt 
noch indirekt berührt. 
 

➢ Daher werden durch das Forstamt keine Einwände hervorgebracht. 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das BIL- Leitungsportal hat die gestellte Leitungsabfrage an die durch sie gespeicherten 

Versorgungsunternehmen weitergeleitet.  
 
➢ Im Planbereich befinden sich keine Leitungsbetreiber, die im BIL-Portal vertreten sind. 

(siehe Seite 3 der Auskunft) 
 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine 
Anlagen der im BIL-Portal vertretenden Versorgungsunternehmen befinden. 
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Kommentar/Prüfung: Der dargestellte Bereich enthält die Anfrage. 
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Von den …8... Nachbargemeinden / Städten  

1 Gemeinde Kruckow   über Amt Jarmen-Tutow 

2 Stadt Jarmen    über Amt Jarmen-Tutow 

3 Gemeinde Tutow   über Amt Jarmen-Tutow 

4 Gemeinde Sassen-Trantow  über Amt Peenetal/Loitz 

5 Stadt Loitz    über Amt Peenetal/Loitz 

6 Gemeinde Görmin   über Amt Peenetal/Loitz 

7 Gemeinde Bandelin   über Amt Züssow 

8 Stadt Gützkow   über Amt Züssow 

 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …2… Gemeinden/Städte eine Stellungnahme abgegeben. 
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Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde teilt mit, dass die Belange der Gemeinde Bandelin nicht berührt werden. 

Bedenken, Hinweise oder Anregungen zu der Planung der Gemeinde Bentzin bestehen 
daher nicht. 
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Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Belange der Stadt Gützkow durch die Planung der 

Gemeinde Bentzin nicht berührt werden. Bedenken, Hinweise oder Anregungen zu der 
Planung bestehen daher nicht. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit vom 30.10.2023 bis 15.12.2023 

 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden seitens der Bürger keine Hinweise oder Anregungen geäußert.  

Die Gemeinde Bentzin geht davon aus, dass Belange der Öffentlichkeit nicht betroffen sind. 

 


